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Bern, im Januar 2019 
 
 
 
 
 
Gehaltsaufstieg und angepasste Versicherungsabzüge 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne geben wir Ihnen einen Überblick über verschiedene Änderungen im Gehaltswesen, welche ab 
dem 1. Januar bzw. 1. August 2019 gelten.  
 
 
1. Lohnmassnahmen des Regierungsrates für 2019 – gültig ab 1. August 2019 

 
Für das kommende Jahr stehen insgesamt 1.5 % der Lohnsumme für Lohnerhöhungen zur Verfü-
gung. Ein Teil dieser Mittel kann, wie bereits in den letzten Jahren, auch dazu eingesetzt werden, 
um bei den Lehrkräften bestehende Lohnrückstände teilweise zu beheben. Über die Verteilung der 
Gehaltsstufen werden wir Sie im August informieren. 
 
 

2. Leichte Anpassung der Versicherungsabzüge – gültig ab 1. Januar 2019  
 
Der Arbeitnehmerbeitrag für die Nicht-Berufsunfallversicherung (NBU) sinkt leicht von 0.332% auf 
0.331%. Hingegen erhöht sich der Abzug für die Krankentaggeldversicherung (KTG) von 0.167% 
auf 0.178%. Diese Erhöhung ist auf eine Zunahme der Leistungsfälle beim KTG-Versicherer zu-
rückzuführen.   

 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen alles Gute für das neue Jahr. 
 
 

 
Freundliche Grüsse 
 
Amt für zentrale Dienste 
 
 
 
André Mathieu  
Amtsleiter 

Beilage zur Gehaltsabrechnung 
Januar 2019 
 
An alle Lehrkräfte, welche ihr Gehalt über 
PERSISKA ausbezahlt erhalten 
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